
D er T räger der A ufbaum aßnahm e h a t das Recht, von 
dem Eigentüm er, einem P ächter, M ieter oder sonstigen 
N utzer des Grundstückes, die R äum ung des G rund
stückes zu fordern.
Alle weiteren Rechtsfolgen der Inanspruchnahm e er
geben sich aus der D urchführungsverordnung vom 7. 6. 
1951 zum A ufbaugesetz und der A nordnung hierzu 
vom 27. 8. 1951 (Min.-Bl. S. 103).

gez. U nterschrift

Zwangsausbau privater Wohngrundstücke

Die sowjetzonale Verordnung über die Lenkung  des 
W ohnraum s vom  22. Dezember 1955 gibt den Zonen
behörden die M öglichkeit, die E igentüm er privater  
W ohngrundstücke anzuweisen, au f eigene K osten den 
Um- und Ausbau von W ohnungen sowie die W iederher
stellung teilzerstörten W ohnraum es vorzunehm en bzw. 
größere Reparaturarbeiten durchzuführen. Diese M aß
nahm en sollen dazu dienen, weiteren W ohnraum  zu  ge
winnen, da der W ohnungsbau in  der Zone noch im m er  
unzureichend geblieben ist. E s handelt sich hierbei aber 
nicht um  die Bereitstellung von Krediten, die die Haus
eigentüm er in die Lage versetzen, beschädigte oder 
reparaturbedürftige W ohnungen bzw. W ohnhäuser wie
der instand zu  setzen. Soweit solche M öglichkeiten be
stehen, sind und werden sie von den Hauseigentüm ern  
fü r  die zur Erhaltung, W iederherstellung oder Instand
setzung erforderlichen A ufw endungen durchaus genützt. 
E s sind auch nur in  Ausnahm efällen Verfügungen, die 
getroffen werden müssen, weil ein H auseigentüm er aus 
w irtschaftlichen oder anderen Gründen etw a notw en
dige Reparaturen, W iederherstellungs- oder Instand
setzungsarbeiten n icht ausführen läßt. M it den nach  
der W ohnraum lenkungs-Verordnung angeordneten M aß
nahm en soll vielm ehr in  erster Linie au f K osten der 
H auseigentüm er zusätzlicher W ohnraum  geschaffen  
werden. Dabei w ird n icht danach gefragt, ob die Kosten  
fü r  den vorgesehenen Ausbau in einem  angemessenen  
Verhältnis zu  dem  dam it erzielten Erfolg oder dem Ge
sam tw ert des G rundstücks stehen, ob eine weitere Be
lastung des G rundstücks vertretbar erscheint oder ob 
der H auseigentüm er überhaupt in der Lage ist, die er
forderlichen M ittel zu  übernehmen. W eigert sich der 
H auseigentüm er, die von ihm  nicht fü r  erforderlich oder 
von ihm  fü r  unzum utbar gehaltenen Arbeiten  durch
führen  zu  lassen, so können die entsprechenden Bau
aufträge von den Zonenbehörden unm ittelbar vergeben  
werden. Die erforderlichen Gelder werden von den 
Sparkassen bereitgestellt und als Aufbaugrundschulden  
eingetragen. A lle bisherigen Belastungen des Grund
stücks werden im  Range zurückgesetzt. In  sehr vielen  
Fällen wird auch gleichzeitig m it der zw angsw eisen A n 
ordnung der B auaufträge die Zw angsverw altung des 
G rundstücks bestim m t :

DOKUMENT 104

Verordnung 
über die Lenkung des W ohnraum es

Vom 22. Dezember 1955 
(GBl. I  S. 3/56)

Die A rbeiter-und-Bauern-M acht der D eutschen Demo
kratischen Republik fördert durch großzügige M aß
nahm en den Bau von W ohnungen fü r  die w erk tä tige 
Bevölkerung. Sie verw irklicht dam it den Grundsatz, der 
im A rtikel 26 der V erfassung der Deutschen D em okra
tischen Republik festgelegt is t: Jedem  B ürger und 
jeder Fam ilie eine gesunde und ihren Bedürfnissen en t
sprechende W ohnung zu sichern.

Um entsprechend diesen Prinzipien eine gerechte Ver
teilung des vorhandenen und neu entstehenden W ohn
raum es zu erreichen, w ird folgendes verordnet:

§ 5
A uslastung, V erm ehrung und Instandhaltung  

des W ohnraum es

Die R äte der S täd te und Gemeinden sind verpflichtet:
1. zur besseren V erteilung des W ohnraum es

a) W ohnraum  zu erfassen, der unterbelegt is t oder 
n icht zu Wohnzwecken genutzt wird;

b) einen W ohnungstausch anzuordnen, wenn dadurch 
eine bessere V erteilung des W ohnraum es erreicht 
wird;

2. zur V erm ehrung und Instandhaltung  des W ohn
raum es
a) zw eckentfrem deten W ohnraum  seiner u rsp rüng

lichen Verwendung wieder zuzuführen, soweit er 
n icht fü r s taa ts-  oder w irtschaftspolitische 
Zwecke genutzt w ird;

b) den Um- oder Ausbau bzw. die W iederherstellung 
von teilweise zerstörtem  W ohnraum  sowie die 
D urchführung von R eparaturen  an  W ohnhäusern 
anzuordnen, wenn dadurch eine Verm ehrung, 
bessere Ausnutzung, W erterhaltung  oder die Be
seitigung einer baulichen G efährdung des W ohn
raum es erzielt wird.

§ 6

Anordnung von B auarbeiten
(1) W eigert sich der H auseigentüm er, die nach § 5 
Ziff. 2 Buchst, b angeordneten M aßnahm en durchzu
führen, so kann  der R a t der S tad t oder Gemeinde nach 
B eratung  m it den ehrenam tlichen M itarbeitern im E in
vernehm en m it der staatlichen B auaufsicht des R ates 
des Kreises die B auarbeiten in A uftrag  geben. Über
ste ig t die Baukostensum m e den B etrag  von 5000,— DM, 
so ist vor A uftragserte ilung  ein Beschluß des R ates des 
Kreises herbeizuführen.

(2) D er H auseigentüm er h a t die Kosten der B au
arbeiten zu tragen .
(3) Bestim m ungen über die K reditgew ährung erläß t 
der M inister der Finanzen.

§ 25
Diese V erordnung t r i t t  m it ihrer V erkündung in K raft.

Berlin, den 22. Dezember 1955

D er M inisterrat 
der D eutschen D em okratischen Republik

S t  o p h M inisterium  fü r A rbeit
S tellvertreter des Vorsitzen- und Berufsausbildung 

den des M inisterrats M a c h e r
M inister

Die Kreditgebung fü r  Arbeiten, die von den Zonenbe
hörden angeordnet worden sind, erfo lg t nach en t
sprechenden W eisungen aus dem  Jahre 191)9 und den 
hierzu ergangenen D urchführungsbestim m ungen. Dies 
ist in einer Anordnung des F inanzm inisterium s der So
wjetzone vom  1.8.1956 festge leg t loorden. Die Be
stim m ungen des Jahres 191)9 sehen die Übernahme des 
betroffenen G rundstücks in  Zwangsverw altung aus
drücklich vor. Sie werden je tz t erw eitert au f Baum aß
nahmen, die n icht m ehr durch Kriegsschäden bedingt 
sind.
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